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543 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

6. 6. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Erhebung von Gebühren für Amts­
handlungen der österreichischen Vertretungs­
behörden in konsularischen Angele.genheiten 

(Konsulargebührengesetz 1967) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Für Amtshandlungen der österreichi­
schen Vertretungs behörden in konsularischen 
Angelegenheiten sind Konsulargebühren gemäß 

,den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
des einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes 
bildenden Konsulargebührentarifes zu ent­
richten. 

(2) Barauslagen, die der Vertretungsbehörde 
bei einer Amtshandlung erwachsen, sind zu 
ersetzen, sofern sie über den allgemeinen Verwal­
tungsaufwand hinausgehen und nach den Ver­
waltungsvorschriften nicht von Amts wegen 
zu tragen sind. 

§ 2. (1) Die Konsulargebühren sind durch 
Verwendung vom Stempelmarken zu entrichten. 

(2) Die Stempelmarken sind von der Vertre­
tungsbehörde als Nachweis für die Entrichtung 
der Konsulargebühr auf das schriftliche Anbrin­
gen, durch das die gebührenpflichtige Amts­
handlung veranlaßt wurde, oder, falls ein schrift­
liches Anbringen nicht vorliegt, auf den über 
die Amtshandlung aufzunehmenden Aktenver­
merk oder in das Beglaubigungsregister zu kleben 
und durch eine die Vertretungs behörde bezeich­
nende Stampiglie zu entwerten. 

(3) Wird aus Anlaß einer gebührenpflichtigen 
Amtshandlung eine Schrift ausgestellt oder durch 
eine Eintragung verändert, so ist auf dieser Schrift 
von der Vertretungsbehörde ein Vermerk über 
die Entrichtung der Konsulargebühr anzu­
bringen. 

§ 3. Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn 
der gebührenpflichtigen Amtshandlung. Eine 
Amtshandlung ist im Sinne dieser Bestimmung 
als begonnen anzusehen, so bald die in Anspruch 
genommene Tätigkeit der Vertretungsbehörde 
tatsächlich einsetzt. 

§ 4. (1) Wenn die Einbringung der Konsular­
gebühr und der Ersatz von Barauslagen vor-

aussichtlieh gefährdet sind, hat die Vertretungs­
behörde die Durchführung der Amtshandlung 
und die Ausfolgung der gebührenpflichtigen 
Schrift von der Leistung einer entsprechenden 
Sicherheit abhängig zu machen, außer wenn dies 
einen nicht wieder gutzumachenden Schaden 
für die die Amtshandlung beantragenden Per­
sonen, oder für die Personen, in deren Interesse 
die Amtshandlung vorgenommen wird, zur Folge 
hätte. ' 

(2) Österreichische Gerichte und Verwaltungs­
behörden, die eine Vertretungsbehörde um die 
Vornahme einer gebührenpflichtigen Amtshand­
lung ersuchen, haben vom Gebührenpflichtigen 
die Leistung einer 'entsprechenden Sicherheit 
für die zu entrichtende Konsulargebühr und für 
die voraussichtlichen Barauslagen zu verlangen. 
Die Art und die Höhe der Sicherheitsleistung 
sind im Ersuchschreiben anzugeben. 

(3) Personen, die, eine Amtshandlung bean­
tragen, und Personen, in deren Interesse diese 
Amtshandlung vorgenommen wird, sind zur 
Entrichtung der Konsulargebühr und zum Er­
satz der Barauslagen zur ungeteilten Hand 
verpflichtet. 

(4) In Angelegenheiten des Staatsbürgerschafts­
gesetzes 1965, BGBL Nr. 250, (§ 41 Abs. 2) 
sind für Barauslagen die Bestimmungen des 
AVG. 1950, BGBl., Nr. 172, anzuwenden. 

(5) Gegenstände, auf die sich eine Amtshand­
lung bezieht, haften auch dann für die Konsular­
gebühr und für Barauslagen, wenn sie nicht im 
Eigentum des Abgabepflichtigen stehen. 

§ 5. Werden in einer gebührenpflichtigen 
Angelegenheit mehrere Vertretungsbehörden in 
Anspruch genommen, so ist die KonsuIargebühr 
durch jene Vertretungs behörde zu erheben, 
die die letzte Amtshandlung vornimmt; dasselbe 
gilt sinngemäß für den Ersatz von Barauslagen. 

§ 6. Besteht zwischen zwei oder mehreren 
Personen eine solche Rechtsgemeinschaft, daß 
sie in bezug auf den Gegenstand der gebühren­
pflichtigen Amtshandlung als eine Person anzu­
sehen sind, so ist die Konsulargebühr nur im 
einfachen Betrag zu entrichten. 
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2 543 der Beilagen 

§ 7. (1) Unter einem Bogen ist ein Papier zu 
verstehen, dessen Seitengröße das Ausmaß von 
zweimal 210 X 297 mm nicht überschreitet. Als 
ein Bogen gelten auch zwei Halbbogen (Blätter), 
wenn sie ihrem Inhalt nach als zusammengehörig 
anzusehen sind. 

(2) Für Blätter, die das Ausmaß eines Bogens 
überschreiten, ist die Gebühr im zweifachen 
Betrage zu entrichten. Weicht jedoch das im 
Empfangsstaat für einen Bogen übliche Ausmaß 
von dem im Absatz 1 festgesetzten Ausmaß 
ab, so ist diese Abweichung für die Bemessung 
der Konsulargebühr ohne Belang. 

§ 8. (1) Die Umrechnungs kurse für fremde 
Währungen zum Zwecke der Entrichtung der 
Konsulargebühren und des Ersatzes von Bar­
auslagen werden vom Bundesministerium für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Auswärtige, Angelegenheiten 
auf Grund der valutarischen und sonstigen 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Empfangsstaates 
festgesetzt und im Amtsblatt zur "Wiener 
Zeitung" veröffentlicht. 

(2) Das Bundesministerium für Finanzen kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten für einzelne 
Währungen eine im Amtsblatt zur "Wiener Zei­
tung" zu veröffentlichende Auf- oder Abrun­
dung, den Verhältnissen der betreffenden Wäh­
rung entsprechend, festsetzen. 

§ 9. Erheben die Vertretungs behörden eines 
fremden Staates von österreichischen Staats­
bürgern Konsulargebühren, die höher oder 
niedriger sind als die durch dieses Bundesgesetz 
für die entsprechenden Amtshandlungen festge­
setzten Konsulargebühren, so kann das Bundes­
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen durch Verordnung bestimmen, 
daß die Konsulargebührensätze für derartige 
Amtshandlungen, die im Interesse dieses fremden 
Staates oder seiner Angehörigen: vorgenommen 
werden, den Konsulargebührensätzen des frem­
den Staates angeglichen werden. 

§ 10. (1) Von Konsulargebühren sind befreit: 
a) Amtshandlungen, bei denen im Einzelfall 

die Einhebung einer Gebühr dem öster­
reichischen öffentlichen Interesse erheblich 
zuwider liefe; 

b) Amtshandlungen, die den Schutz öster­
reichiseher Staatsbürger oder die Wahrung 
ihrer Interessen bei völkerrechtswidrigem 
Verhalten ausländischer Behörden betreffen; 
dasselbe gilt bei einem Ausnahme- oder No!­
zustand; 

c) Amtshandlungen im Zusammenhang mit 
den im Kriege 1939 bis 1945 vermißten 
österreichischen Staats bürgern. 

(2) Personen, denen ein öst<;:rreichisches Ge­
richt oder eine ausländische Behörde für eine 

bestimmte Rechtssache das Armenrecht zuerkannt 
hat, sind von der Verpflichtung zur Entrichtung 
der Konsulargebühr und von dem Ersatz der 
Barauslagen für die mit dieser Rechtssache 
zusammenhängenden Amtshandlungen befreit. 

(3) Die Vertretungsbehörden sind ermächtigt, 
im Einzelfall die Konsulargebühren nicht einzu­
heben, wenn die Entrichtung der Gebühr den 
notdürftigen Unterhalt des Gebührenpflichtigen 
oder der Personen, für die er zu sorgen hat, 
gefährden würde. 

(4) Die Vertretungsbehörden sind ermächtigt, 
im Einzelfall von der Erhebung der Konsular­
gebühr ganz oder zum Teil abzusehen, wenn 
glaubhaft gemacht wird, daß die Entrichtung 
der vollen Gebühr in Anbetracht der wirtschaft­
lichen Verhältnisse des Gebührenpflichtigen eine 
Härte bedeuten würde. 

(5) Das Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen im Ver­
hältnis zu einzelnen Staaten aus wichtigen han­
dels- oder wirtschaftspolitischen Gründen ver­
fügen, daß bestimmte Konsulargebühren in 
ermäßigtem Ausmaß oder überhaupt nicht er­
hoben werden. 

§ 11. Bei der Erhebung der Konsulargebühren 
haben die Vertretungsbehörden die Befugnisse 
der Abgabenbehörden erster Instanz und das 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegen­
heiten die Befugnis einer Abgabenbehörde zwei­
ter Instanz im Sinne der Abgabenverfahrens­
gesetze auszuüben. 

§ 12. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes sind auf alle Vorgänge anzuwenden, 
für die die Abgabenschuld nach dem 31. Dezem­
ber 1967 eintritt. 

(2) Das Bundesgesetz vom 18. Juli 1952 über 
die Erhebung von Gebühren und die Einhebung 
von Kosten EUr Amtshandlungen der österreichi­
schen Vertretungsbehörden in ,konsularischen 
Angelegenheiten (Konsulargebührengesetz 1952), 
BGBL Nr. 178, ist auf alle Vorgänge, für die 
eine Abgabenschuld nach dem 31. Dezember 
1967 eintritt, nicht mehr anzuwenden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist grundsätzlich das Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen be­
traut, mit der Vollziehung des § 8 jedoch das 
Bundesministerium für Finanzen im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten. 

(4) Die zur Durchführung dieses Bundes­
gesetzes erforderlichen Verordnungen können 
von dem der Kundmachung dieses Bundesge­
setzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
treten jedoch frühestens gleichzeitig mit diesem 
Bundesgesetz in Kraft. 
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Tarif­
post 

1 

543 der Beilagen 

Konsulargebühren tarif 

Bezeichnung der gebührenpflichtigen Amtshandlungen 

(1) Anbringen, betreffend Dokumentenbeschaffungen, Nachlaßangelegen­
heiten oder Ausforschungen sowie Zustellung oder· Weiterleitung einer Schrift 
an eine Privatperson ................ , ..................... ' .... ' ... , .... . 

(2) Für jede Beilage ....................................... , ......... . 
(3) Werden mit einem Anbringen mehrere Ansuchen gestellt, so ist die Gebühr 

so oft zu entrichten, als Ansuchen gestellt werden. 
(4) Gebührenfrei ist die Entgegennahme von Abschriften oder sonstigen Ver­

vielfältigungen einer Eingabe oder Beilage. 

2 Aufnahme eines Protokolls (einer Niederschrift), wenn für die dadurch ver-
anlaßte Amtshandlung keine besondere Konsulargebühr festgesetzt ist 

1. für den ersten Bogen ............................................ . 
2. für jeden weiteren Bogen ............ ' ................... , ......... . 

3 Anfertigung einer Abschrift oder einer sonstigen Vervielfältigung, 
für jeden Bogen, ....... , ....... , .... , .............................. . 

4 Beglaubigung 
1. einer behördlichen Unterschrift, des Amtssiegels oder beides gemeinsam 
oder der Unterschrift einer Privatperson ........................... , .. . 

2. der Richtigkeit einer Abschrift oder einer sonstigen Vervielfältigung 
für jeden Bogen. , .............. , .................................... . 

5' (1) Ausstellung von Bescheinigungen 
1. in Staatsbürgerschaftsangelegenheiten 

a) Staatsbürgerschaftsnachweis .................... , ................ . 
b) andere Bescheinigungen ......................................... . 

2. in anderen Angelegenheiten ...................................... , . 
(2) Gebührenfrei sind Lebensbestätigungen zum Bezug von Ruhe- oder Ver­

sorgungsgenüssen, Erziehungsbeiträgen, Pensionen oder Renten. 

6 Ausstellung 
1. eines Einzel- oder Familienpasses, eines Fremdenpasses oder eines Reise­

dokumentes gemäß Artikel 28 der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBL Nr. 55/1955 .............................. .. 

2. eines Kinderausweises ...... , .... , ................................. . 

7 Verlängerung der Gültigkeitsdauer oder Erweiterung des Geltungsbereiches 
eines Einzel- oder Familienpasses, eines Fremdenpasses oder eines Reisedoku­
mentes gemäß Artikel 28 der Konvention über die Rechtsstellung der Flücht-
linge, BGBL Nr. 55/1955 ......... ,., ........... , .................... . 

8 (1) Erteilung eines Sichtvermerkes in Einzel- oder Familienpässe, Kinder-
ausweise oder andere Reisedokumente mit Ausnahme von Sammelpässen 

I. zur einmaligen Ein- oder Durchreise 
1. im allgemeinen ...... , ................. , .... , .................... . 
2. für 

a) Teilnehmer an religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen und son­
stigen kulturellen Veranstaltungen sowie für Lehrer und V ortrageride 
oder Hörer an österreichischen Hochschulen, 

b) Teilnehmer an Veranstaltungen zur Förderung der wirtschaftlichen 
Beziehungen mit dem Ausland und für Besucher solcher Veranstal­
tungen, 

c) Teilnehmer an Veranstaltungen der beruflichen Interessenvertretungen, 
d) Teilnehmer an Veranstaltungen, die dem Sport oder der sonstigen 

Leibesertüchtigung dienen, 
e) Angehörige von in Österreich beerdigten Kriegsopfern oder Opfern 

der politischen oder rassischen Verfolgung ....................... . 

Höhe der 
. Gebühr 

40 S. 
10 S. 

80 S, 
40 S. 

50 S. 

80 S, 

80 S. 

80 S, 
50 S, 

100 S. 

100 S, 
40 S. 

50 S. 

30 S, 

10 S. 

3 
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Tarif­
post Bezeichnung der gebührenpflichtigen Amtshandlungen 

Höhe der 
Gebühr 

H. zur mehrmaligen Ein- oder zur mehrmaligen Durchreise. . . . . . . . . . . . . . . 100 S. 

(2) Erteilung eines Sichtvermerkes in einen Sammelpaß zur einmaligen Ein-
oder Durchreise 
pro eingetragener Person .... ' .... .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 10 S. 

(3) Gebührenfrei ist die Erteilung eines Sichtvermerkes 
1. in Diplomatenpässe, 
2. in Laissez-passer der Vereinten Nationen, 
3. in Dienstpässe oder gewöhnliche, für eine Dienstreise benützte Reisepässe, 
4. für Teilnehmer an Austauschaktionen für Kinder oder Studierende ein­

schließlich der Begleitpersonen, und für Stipendiaten. 

9 Erteilung eines Sichtvermerkes (einet Vidierung) in anderen Angelegenheiten 
als Paßsachen ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 S. 

lQ (1) Ausfertigung eines Leichenpasses ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 S. 

(2) Gebührenfrei ist die Ausfertigung eines Leichenpasses für die Über­
führung der sterblichen Überreste von Kriegsopfern, Opfern des Kampfes um 
ein freies demokratisches Österreich oder von Opfern der politischen oder 
rassischen Verfolgung. , 

11 Vernehmungen im Rechts- und Amtshilfeverfahren, für jede begonnene Stunde 
der Amtshandlung ........................................ " ......... : . 150 S. 

12 (1) Übernahme eines Verwahrstückes und Ausstellung einer Empfangs-
bestätigung ........... :. ',' ........................................... . 

(2) Verwahrung' und Ausfolgung 
a) wenn die Verwahrung nicht länger als ein Jahr gedauert hat ........ . 
b) für jedes weitere angefangene Jahr ............ ' ................. . 

(3) Mehrere zu einem Paket verpackte Gegenstände gelten als ein Verwahr-
stück. 

13 (1) Amtshandlungen, die außerhalb des Amtes vorgenommen werden, 
1. für jede begonnene Stunde der Amtshandlung einschließlich des Hin- und 

50 S. 

100 S, 
200 S. 

Rückweges .................. '" ............................. " .. '. 80 S, 
2. wenn die Aqwesenheit vom Amte länger als 6 Stunden dauex;t, füt: jede 

weitere begonnene Stunde.......................................... 50 S. 

(2) Die GebUhren nach Abs. 1 sind auch dann zu entrichten, wenn die Amts-
handlung m.ch einer anderen Tarifbestimmung einer Gebühr unterliegt. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeiner Teil 

Die Erhebung von Abgaben für Amtshand­
lungen der Vertretungs behörden im Ausland 
ist eine nicht auf Österreich beschränkte, son­
dern allgemein bewährte Einrichtung des Ab­
gabenrechtes. Diese Abgaben werden in, Öster­
reich im Hinblick auf die für gleichartige Tat­
bestände im Inland erhobenen Gebühren ~ls 
Konsulargebühren bezeichnet. Daß die Konsular­
gebühren gegenüber den Gebühren im Inland 
höher sind, hat seine Begründung in dem größe­
ren Aufwand, den die Vertretungsbehörden 
im Ausland erfordern. Außerdem werden mit 
den Konsulargebühren die im Inland vielfach 
von den Gebietskörperschaften neben den Ge­
bühren zur Erhebung kommenden Verwaltungs­
abgaben abgegolten. Auch bilden sie ein geeig­
netes Mittel, darauf einzuwirken, daß österreichi­
sche Staatsangehörige bei Inanspruchnahme 
fremder Vertretungsbehörden in abgaberecht­
licher Hinsicht nicht schlechter behandelt werden, 
als die fremden Staatsangehörigen bei Amtshand­
lungen österreichiseher Vertretungsbehörden. 

In Österreich bestehen Konsulargebühren­
vorschriften seit über 200 Jahren. Sie wurden 
zuletzt in dem Bundesgesetz vom 18. Juli 1952 
über die -Erhebung von Gebühren und die 
Einhebung von Kosten für Amtshandlungen 
der österreichischen Vertretungsbehörden in 
konsularischen Angelegenheiten (Konsularge­
bührengesetz 1952), BGBL Nr. 178, neu geregelt. 
Die seitdem fortgeschrittene Entwicklung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen, die Stabili­
sierung der Währungsverhältnisse, die mit 1. Jän­
ner 1962 in Kraft getretene Bundesabgabenord­
nung sowie die Erfahrungen und Wünsche der 
Praxis und die Erfordernisse der Verwaltungs­
vereinfachung machen es notwendig, die Konsu­
largebührenvorschriften neu zu fassen. 

Der vorliegende Entwurf eines Konsular­
gebührengesetzes 1967 folgt den das Konsular­
gebührengesetz 1952 beherrschenden Grundsät­
zen. Durch diesen Entwurf sollen jedoch die 
im derzeit geltenden Konsulargebührentarif in 
Goldkronen festgesetzten Konsulargebühren 
durch Schilling beträge ersetzt werden. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung und 
Kostenersparnis ist die Entrichtung der Konsular­
gebühren, die bisher in besonderen Konsular­
gebührenmarken zu entrichten waren, in Stem­
pelmarken vorgesehen. Des weiteren werden 

durch den vorliegenden Gesetzesentwurf mehrere 
Bestimmungen des Konsulargebührengesetzes 
den Vorschriften der Bundesabgabenordnung 
angepaßt. Einige Tarifbestimmungen, deren 
Verwahungsaufwand- in keinem Verhältnis zu 
den dadurch hereingebrachten Gebühren stand 
oder die sich als den wirtschaftlichen Beziehungen 
abträglich erwiesen haben, wie zum Beispiel 
die Gebührenpflicht der Erteilung von Aus­
künften in wirtschaftlichen Angelegenheiten, sind 
in den Tarif nicht mehr. aufgenommen worden. 

Eine Überprüfung des Aufkommens der Kon­
sulargebühren in den letzten Jahren hat ergeben, 
daß diese eine sinkende Tendenz aufweisen. 
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
daß die Bundesregierung, entsprechend der in­
ternational allgemein zu beobachtenden Ten­
denz, den Reiseverkehr' zu erleichtern, mit 
zahlreichen Staaten Abkommen über die Auf­
hebung des Sichtvermerkszwanges abgeschlossen 
hat; dadurch sind im Verhältnis zu diesen Staaten 
die bei der Erteilung von Sichtvermerken ein­
gehobenen Konsulargebühren in Wegfall ge-' 
kommen. Da in der Zukunft mit weiteren Staaten 
derartige Abkommen abgeschlossen werden 
dürften, ist zu erwarten, daß die Eingänge an 
Konsulargebühren auch weiterhin abnehmen 
werden. 

Die Durchführung des Gesetzes erfordert 
keine Personalvermehrung, sondern wird im 
Gegenteil einen geringeren Verwaltungaufwand 
bewirken. 

11. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Abs. 1 entspricht der im Konsulargebühren­
gesetz 1952, § 1, Abs. 1, enthaltenen Bestimmung. 

Abs. 2 bestimmt den Ersatz von Barauslagen, 
die über den allgemeinen Verwaltungsaufwand 
hinaus erwachsen und nicht nach den Verwal­
tungsvorschriften von Amts wegen zu tragen sind. 
Die Vertretungs behörden haben im Ausland 
keine Möglichkeit einer zwangsweisen Ein­
treibung. 

Bereits im Konsulargebührengesetz 1952 wurde 
die Verpflichtung normiert, neben den Konsular­
gebühren auch Barauslagen einzufordern. Solche 
Barauslagen erreichen oft eine nicht unbeträcht­
liche Höhe. 
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6 543 der Beilagen -

Zu § 2: 
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

sollen die Konsulargebühren an Stelle besonderer 
Konsulargebührenmarken in Stempelmarken ent­
richtet werden. 

Die Entwertungsvorschrift ist bisher in der 
Konsulargebühren-Durchführungsverordnung, 

satz von Barauslagen. Auf diese Weise soll dem 
Gebührenpflichtigen die Entrichtung der Kon­
sulargebühr und der Ersatz von Barauslagen 
bei . einem Tätigwerden mehrerer Vertretungs­
behörden erleichtert werden. Diese Regelung 
entspricht dem Grundsatz der im § 6 Abs. 1 
der Konsulargebühren-Durchführungsverord­
nung, BGBL Nr. 227/1952, enthaltenen Vor­BGBl. Nr. 227/1952, enthalten. 

Die Bestimmung des Absatzes 3 
Gebührenpflichtigen als Nachweis 
richtung der Konsulargebühr. 

dient dem schrift. 
der Ent- Z § u 6: 

Zu § 3: 
. Hier wird festgelegt, in welchem Zeitpunkt 

eme Gebührenschuld nach diesem Bundesgesetz 
entsteht, 

Zu § 4: 

Diese Bestimmung entspricht 
gesetz 1957, BGBL Nr. 267 . 

Zu § 7: 

§ 7 Gebühren-

Das im Abs. 1 angeführte Bogenausmaß 
entspricht dem im Gebührengesetz 1957, BGBL 
Nr. 267, festgelegten Ausmaß. 

Gemäß Abs. 1 wird die Durchführung einer 
Amtshandlung und die Ausfolugng einer Schrift, .. Im Abs. 2 wird berücksichtigt, daß das in 
wenn eine Gebührenpflicht besteht und Bar- ?sterreich gebräuc~liche Papierausmaß nicht 
auslagen zu ersetzen sind, von der Leistung m allen Ländern übhch ist. Falls im Empfangs­
einer entsprechenden Sicherheit abhängig ge- s~aat ~~n ar:deres Papierausmaß üblich ist, bleibt 
macht, sofern dies nicht für die die Amtshandlung. dles fU! d1e Bemessung der Konsulargebühren 
beantragenden Personen oder für die Personen ohne Belang. 
in deren Interesse die Amtshandlung vorge~ Zu § 8: 
nommen wird, einen nicht wieder gutzumachenden 
Schaden zur Folge hätte. 

Abs. 2 entspricht der Bestimmung des § 10 
Abs. 1 der Konsulargebühren-Durchführungs­
verordnung 1952 und bezweckt gleichfalls die 
Sicherung der Gebührenentrichtung und. des 
Ersatzes der Barauslagen. 

Im Abs. 3· wird festgelegt, welche Personen 
zur Gebührenentrichtung und zum Ersatz von 
Barauslagen verpflichtet sind. Diese Personen 
haften als Gesamtschuldner. 

Abs. 4 verweist auf die im § 41 Abs. 2 des 
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965, BGBL Nr. 250, 
er:thaltene Verfassungs bestimmung, gemäß der 
dle Vertretungs behörden bei der Ausstellung 
von Bescheinigungen in Angelegenheiten der 
Staatsbürgerschaft und bei der Entscheidul1g 
über derartige Anträge des AVG. 1950 anzu­
wenden haben. Die in den §§ 76 und 79 des A VG. 
1950 enthaltenen Bestimmungen weichen von 
der im Abs. 1 vorgesehenen Regelung betreffend 
Barauslagen ab. 

Die Bestimmung im Abs. 5 kommt besonders 
bei der Verwahrung von Gegenständen durch die 
Vertretungsbehörden in Frage. Dadurch ist 
eine Sachhaftung gegeben, die dem ausländischen 
Recht im Prinzip keineswegs fremd ist. Ihre 
~eibehaltung ist zwecks Sicherung oft beträcht­
licher Gebühren angezeigt. 

Zu § 5: 
. Werden mehrere Vertretungsbehörden mit 

emer gebührenpflichtigen Amtshandlung be­
faßt, so ist die Konsulargebühr bei jener Ver­
tretungsbehörde zu entrichten, die als letzte 
tätig wird. Dasselbe gilt sinngemäß für den Er-

Abs. 1 regelf die Festsetzung und die Veröffent­
lichung der Umr~chnungskurse für ausländische 
Währungen zum Zwecke der· Entrichtung der 
Konsulargebühren und für den Ersatz von Bar­
auslagen. Die Festsetzung erfolgt durch das Bun­
des ministerium für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten und wird im Amtsblatt zur 
"Wiener Zeitung" veröffentlicht. 

Abs. 2 sieht vor, daß das Bundesministerium 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
für einzelne Währungen eine im Amtsblatt 
zur ,,\Viener Zeitung" zu veröffentlichende 
Auf- oder Abrundung, den Verhältnissen der 
betreffenden Währung entsprechend, festsetzen 
kann. Bereits der § 8 der Konsulargebühren­
Durchführungsverordnung, BGBL Nr. 227/1952, 
en~hält Be~timmung~n über eine Aufrundung 
b~lm e~ghschen Ptund und bei Währungen 
m1t glelcher WährungsunterteiIung, sowie bei 
Beträgen in griechischer, finnischer, französischer, 
italienischer, jugoslawischer und tschechoslowaki­
scher Währung. Da das britische Währungssystem 
im Jahre 1970 auf das Dezimalsystem umgestellt 
w~rden soll und eine solche Umstellung auch 
bel anderen Währungen des Pfundsystems er­
folgen dürfte - Australien ist bereits zum Dezi­
malsystem übergegangen -, wird seinerzeit eine 
neuerliche Festsetzung der Auf- und Abrundung 
für diese Währung erforderlich sein. Entsprechend 
den Bestimmungen des Gebührengesetzes 1957, 
BGBL Nr. 267, sieht der vorliegende Entwurf 
auch eine Abrundung von Beträgen vor. Bei 
gewissen Währungen sind Zahlungsmittel klei-
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nerer Werte praktisch nicht mehr im Umlauf; Konsularge bührentarif 
für solche Fälle ist eine Aufrundung festzusetzen. Zu TP. 1: 

Zu § 9: 
Die Bestimmut1gen über die Reziprozität 

entsprechen der bisherigen Regelung des § 8 
Konsulargebührengesetz 1952. 

Zusätzlich tragen diese Bestimmungen der 
Umstellung des Konsulargebührentarifes von 
Goldkronen auf Schillinge bezüglich Empfangs­
staaten mit weicher \Vährung Rechnung. Diese 
Bestimmungen geben die Möglichkeit, im Ver­
hältnis zu solchen Staaten die Beibehaltung der 

. bisherigen Höhe der eingehobenen Konsular­
gebühren im Verordnungswege zu verfügen, 
da nicht beabsichtigt ist, durch eine Vereinfachung 
der gesetzlichen Bestimmungen anderen Staaten 
eine Ermäßigung ohne Gegenleistung zuteil 
werden zu lassen. 

Durch diese Bestimmungen erscheint eine den 
Anforderungen des Artikels 18 Abs. 2 B.-VG. 
genügende Determinierung der Vollziehung ge­
währleistet. 

Die Kann-Bestimmung wurde deshalb gewählt, 
um in konkreten Fällen außenpolitische und wirt­
schaftspolitische Gründe, die die Erlassung einer 
solchen Verordnung in einem konkreten Fall 
nicht für zweckmäßig erscheinen lassen, berück­
sichtigen zu können. 

Zu § 10: 
Abs. 1 enthält Bestimmungen, welche Amts­

handlungen von Konsulargebühren befreit sind. 
Abs. 2 betrifft die Befreiung von Konsular­

gebühren und von dem Ersatz der Barauslageo 
im Zusammenhang mit dem Armenrecht für 
eine bestimmte Rechtssache. 

Abs. 3 und 4 entsprechen den Bestimmungen 
der Abs. 1 und 2 des § 7 Konsulargebührengesetz 
1952, Abs. 5 jenen des Abs. 3 § 6 leg. cit. 

Zu § 11: 
Diese Bestimmung entspricht § 1 Abs. 3 

Konsulargebührengesetz 1952. 

Zu § 12: 
Gemäß Abs. 1 ist als Zeitpunkt des Inkraft­

tretens dieses Bundesgesetzes der 1. Jänner 
1968 vorgesehen. 

Abs. 2 setzt das Konsulargebührengesetz 1952 
außer Kraft. 

Abs. 3 enthält die Vollzugs klausel, wobei 
gegenüber jener des Konsulargebührengesetzes 
1952 die durch das Bundesgesetz vom 25. Mai 
1966 über die Errichtung eines Bundesministeri­
ums für Bauten und Technik und über die Neu­
ordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundes­
ministerien, BGBl. Nr. 70, getroffene Kompetenz­
regelung berücksichtigt wurde. 

Abs. 4 entspricht Abs.4 § 10 Konsular­
gebührengesetz 1952. 

Hier ist die Gebührenpflicht für jene konsula­
rischen Amtshandlungen geregelt, die von den 
Vertret:ungsbehörden neben den Amtshandlun­
gen, für die nach diesem Tarif eine besondere 
Konsulargebühr festgesetzt ist, häufiger durch­
geführt werden. Die generelle Gebührenpflicht 
für Eingaben an die Vertretungsbehörden hat 
in der Praxis einen Verwaltungsaufwand mit 
sich gebracht, der in keinem Verhältnis zu den 
Konsulargebühreneingängcl1 stand. 

Zu TP. 2: 
Dicse Tarifpost entspricht der Tarifpost 2 

der derzeit in Geltung stehenden Regelung. 

Zu TP 3: 
Die Formulierung dieser Bestimmung. be­

rücksichtigt die nunmehr überwiegend mecha­
nische Art der V ervielfältigung. 

Zu TP 4: 
Diese Tarifpost entspricht den bisherigen 

Tarifposten 5, 6 und 7 wobei unter lit. 2. auch 
auf die überwiegend mechanische Art der Ver­
vielfältigung Rücksicht genommen wurde. 

Zu TP. 5: 
Hier wird für Bescheinigungen, ausgenommen 

in Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, ein ein­
heitlicher Gebührensatz festgelegt. Die nach 
dem Konsulargebührengesetz 1952 einer Gebühr 
unterliegenden "Lebens bestätigungen Zum Bezug 
von Ruhe- oder Pensionsgenüssen, Erziehungs­
beiträgen oder Renten" sollen durch diese Tarif­
post von der Gebührenpflicht ausgenommen 
werden, wobei entsprechend der nunmehr gel­
tenden Terminologie, wonach Leistungen aus 
der Pensionsversicherung im Rahmen der Sozial­
versicherung "Pensionen" heißen und die Lei­
stungen aus der Unfallversicherung die Bezeich­
nung "Renten" beibehalten haben, eine Ergän­
zung erfolgte. 

Zu TP 6 bis 8: 
Diese Tarifbestimmungen regeln die Gebüh­

renpflicht für die Ausstellung von Reiseurkurtden 
und für die Erteilung von Sichtvermerken. 
Im Gegensatz zum Konsulargebührengesetz 1952 
sind in Angleichung an die geltenden V orschrif­
·ten des Gebührengesetzes 1957 außer für die 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer und für die 
Erweiterung des Geltungsbereiches eines Reise­
passes keine Konsulargebühren mehr für die 
Veränderung, Richtigstellung oder Ergänzung 
eines Reisepasses vorgesehen. Auch richtet 
sich aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
bei der Erteilung von Sichtvermerken die Höhe 
der Gebühr nicht mehr nach der Gültigkeits­
dauer. 

Neu aufgenommen wurde in den Tarif die 
Gebührenpflicht für die Ausstellung, Verlänge­
rung der Gültigkeitsdauer oder Erweiterung 
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des Geltungsbereiches eines Fremdenpasses oder 
eines Reisedokumentes gemäß Art. 28 der Kon­
vention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
BGBI. Nr. 55/1955. 

Die bisher unter Tarifpost 14 vorgesehene 
Ermäßigung der Sichtvermerks gebühren für be­
stimmte Personen-Kategorien wurde hinsicht­
lich der Opfer der rassischen Verfolgung er­
weitert. Neu aufgenommen wurde die Gebüh­
renfreiheit für die Erteilung eines Sichtvermerkes 
für Laissez-passer der Vereinten Nationen und 
für Stipendiaten. 
Zu TP 9: 

Diese Tarifpost entspricht der bisherigen 
Tarifpost 15. 
Zu TP 10: 

Gegenüber der entsprechenden bisherigen Tarif­
post 16 wurde auch hier hinsichtlich der Gebüh­
renfreiheit eine Erweiterung bezüglich der Opfer 
der rassischen Verfolgung vorgenommen. 

Zu TP 11: 

Diese Tarifpost entspricht der bisherigen 
Tarifpost 18. 

Zu TP 12: 

Diese ,entspricht der bisherigen Tarifpost 21, 
wobei ein zur Verwahrung übergebener Gegen­
stand als "Verwahrstück" bezeichnet wird. 

Zu Tp 13: 

Durch diese Bestimmung. sollen die höheren 
Kosten, die bei Durchführung einer Amtshand­
lung außerhalb des Amtes erwachsen, berück­
sichtigt werden. Trotz der höheren Konsular­
gebühr sind allfällige aus derartigen Amtshand­
lungen entstehende Barauslagen, einschließlich 
der Gebühren nach der jeweils geltenden Reise­
gebührenvorschrift, zusätzlich in Rechnung zu 
stellen. 
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